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Zweite Satzung zur Änderung der Fachprüfungsordnung für den 
Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik am Fachbereich Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) 

– FPO BA WInf – 
 

Vom 15. August 2019 
 

Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 i. V. m. Art. 58 Abs. 1 und 61 Abs. 2 des Bayerischen Hoch-
schulgesetzes (BayHSchG) erlässt die FAU folgende Änderungssatzung: 
 

§ 1 
 
Die Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik am Fachbe-
reich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät der FAU vom 10. August 2017, geändert durch Satzung vom 15. Juni 2018, 
wird wie folgt geändert: 
 
 
1. In § 4 wird nach Abs. 2 folgender neuer Abs. 3 angefügt: 

 
„(3) 1Die dritte Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
2Sie gilt für alle Studierenden, die sich bezogen auf die bisherigen Module „IT und E-
Business für Wirtschaftsinformatik (GOP)“ und „Algorithmen und Datenstrukturen“ 
noch nicht in einem laufenden Prüfungsverfahren befinden.“ 

 
 
2. Die Anlage wird wie folgt geändert: 

 
a) In Zeile 6 (Modul IT und E-Business für Wirtschaftsinformatik (GOP)) werden in 

Spalte 1 (Modulbezeichnung) wie Worte „IT und E-Business für Wirtschaftsinfor-
matik“ durch die Worte „Business & Information Systems Engineering“ ersetzt. 
 

b) Zeile 11 (Modul Algorithmen und Datenstrukturen) wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Spalte 1 (Modulbezeichnung) wird nach dem Wort „Datenstrukturen“ der 
Klammerzusatz „(für Medizintechnik)“ eingefügt. 
 

bb) In Spalte 3 (SWS) Unterspalte 1 (V) wird die Zahl „2“ durch die Zahl „4“ er-
setzt. 

 
c) In Zeile 13 (Modul Grundlagen der Logik in der Informatik) und in Zeilen 25 bis 30 

(Module Konzeptionelle Modellierung bis Implementierung von Datenbanksyste-
men) wird in der Spalte 6 (Art und Umfang der Prüfung/Studienleistung) jeweils die 
hochgestellte Zahl „1)“ durch die hochgestellte Zahl „3)“ ersetzt. 
 

d) In Zeile 37 (Modul Bachelorarbeit) wird in der Spalte 6 (Art und Umfang der Prü-
fung/Studienleistung) jeweils die hochgestellte Zahl „3)“ durch die hochgestellte 
Zahl „4)“ ersetzt. 

 
e) In Zeile 38 (Summe SWS bzw. ECTS) werden in Spalte 1 (Modulbezeichnung) 

nach dem Wort „SWS“ die hochgestellte Zahl „5)“ eingefügt und nach dem Wort 
„bzw.“ das Wort „ECTS“ durch das Wort „ECTS-Punkte“ ersetzt. 



2 

 

f) Die Erläuterungen unterhalb der Tabelle werden wie folgt geändert: 
 
aa) Die Erläuterung 1) erhält folgende neue Fassung: 

 
„1) Die Prüfungsmodalitäten richten sich nach der Fachprüfungsordnung für den Bachelor- und Mas-
terstudiengang Medizintechnik an der Technischen Fakultät der FAU – FPOMT – in der jeweils 

geltenden Fassung.“ 

 
bb) Nach Erläuterung 2) wird folgende neue Erläuterung 3) eingefügt: 

 
„3) Die Prüfungsmodalitäten richten sich nach der Fachprüfungsordnung für den Bachelor- und 
Masterstudiengang Informatik an der Technischen Fakultät der FAU – FPOINF – in der jeweils 

geltenden Fassung.“ 

 
cc) Die nachfolgenden Erläuterungen 3) und 4) werden zu Erläuterungen 4) und 5). 

 
 
 

§ 2 
 
1Die dritte Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 2Sie gilt für 
alle Studierenden, die sich bezogen auf die bisherigen Module „IT und E-Business für 
Wirtschaftsinformatik (GOP)“ und „Algorithmen und Datenstrukturen“ noch nicht in einem 
laufenden Prüfungsverfahren befinden. 

 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Erlangen-Nürnberg 
vom 31. Juli 2019 und der Genehmigungsfeststellung des Vizepräsidenten Prof. Dr. 
Günter Leugering vom 15. August 2019. 
 
Erlangen, den 15. August 2019 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Günter Leugering 
Vizepräsident 
 
Die Satzung wurde am 15. August 2019 in der Universität Erlangen-Nürnberg nieder- 
gelegt; die Niederlegung wurde am 15. August 2019 durch Anschlag in der Universität 
Erlangen-Nürnberg bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 15. August 2019. 


